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 Veröffentlicht am 18.05.1993

Norm

PatG 1970 §22 Abs2

Rechtssatz

Der Schutz eines Verfahrenspatentes erstreckt sich auf jede Benützung des Verfahrens in der für den

Er6ndungsgegenstand bezeichnenden Art, wobei aber dessen Wirkung nach § 22 Abs 2 PatG ausdrücklich auch auf die

durch das patentierte Verfahren unmittelbar hergestellten Gegenstände erweitert ist, so daß Er6ndungsgegenstand

und Schutzbereich bei Verfahrenspatenten weiter sind, als es de eigentlichen Erfindung entspricht.
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